
Art. 90 Verf
Verfassung des Landes Nordrhein-Westfalen

Landesrecht Nordrhein-Westfalen

Übergangs- und Schlussbestimmungen

Titel:  Verfassung des Landes Nordrhein-Westfalen Normgeber:  Nordrhein-Westfalen
Redaktionelle Abkürzung:  Verf,NW Gliederungs-Nr.:  100
Normtyp:  Gesetz

Art. 90 Verf

(1) Die Verfassung ist dem Volke zur Billigung zu unterbreiten. Die Abstimmung erfolgt nach Maßgabe eines
Landtagsbeschlusses. Die Verfassung gilt als angenommen, wenn die Mehrheit der Abstimmenden es bejaht
hat.

(2) Die Verfassung ist nach ihrer Annahme durch das Volk im Gesetz- und Verordnungsblatt zu verkünden.
Sie tritt mit dem auf seine Verkündigung folgenden Tage in Kraft.
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